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PKV-Tarife in Appsurdistan 
Die unglaubliche Geschichte eines perfekten Fakes 

Offensichtlich gibt es PKV-Tarife, bei denen sich die individuelle Beitragsentwicklung nach dem Vorsorgeverhalten des einzelnen Versicherten rich
tet. Oder zumindest haben die Privaten Krankenversicherer solche in der Schublade. Das muss man jedenfalls glauben, wenn man die einschlä
gige Berichterstattung zum Thema Big Data verfolgt. Roland Weber, Mitglied der Vorstände der Debeka Versicherungen und streitbarer Vertreter 

der Deutschen Aktuarvereinigung, reibt sich verwundert die Augen. 

Andrea Voßhoffhat es nicht leicht. Als sie 
am 17. Dezember 2013 zur neuen Bundes
beauftragten fur den Datenschutz und die 
Informationsfreiheit (BfDI) berufen wurde, 
hagelte es Kritik. Ein Sprecher der Grünen 
meinte, "die Personalie komme einer Ab-

' schaffungdes Amtes gleich", der Linken-
Politiker Jan Korte erklärte, mit Voßhoff 
fahre der Datenschutz "in Richtung Abstell
gleis"' . Nach knapp einemjahr im Amt ließ 
die FAZ die Sprecherirr des Chaos Compu
ter Clubs, Constanze Kurz, urteilen: "Die 
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Datenschutzbeauftragte ist ein Desaster" . 

Eine solche Presse lässt niemand so ein
fach an sich abprallen. Seither geht die Da
tenschutzbeauftragte stärker in die Offensi
ve . So am 16. Juli 2015. In einer Presse
mitteilung warnte sie vor neuartigen PKV
Tarifen: 

"Eine wachsende Zahl privater Kranken
versicherungen bietet Apps an, durch die 
Versicherte zum Nachweis gesunden Ver
haltens mit der Versicherung kommunizie
ren und Daten über die Wahrnehmung von 
Vorsorgeuntersuchungen oder sportliche 
Aktivitäten übermitteln können .. . Die mit 
Versicherungstarifen dieser Art angebote
nen Vorteile klingen besonders fur junge 
und gesunde Menschen verlockend. Pro
gnosen über die zukünftige gesundheitliche 
Entwicklung der Versicherten können aber 
- unabhängig davon, ob sie zutreffen oder 
nicht - dazu genutzt werden, profilgerraue 
Angebote zu unterbreiten, das Leistungs
spektrum entsprechend anzupassen oder 
künftige Risikozuschläge zu berechnen." 

Oie Revolution im PKV-Markt ging un
bemerkt an BaFin, PKV-Verband und 
DAVvorbei 

Der Autor dieser Zeilen, der nach immer
hin mehr als dreijahrzehnten in der Bran
che wähnte, den PKV-Markt einigermaßen 
zu kennen, war verwundert. "Eine wach
sende Zahl privater Krankenversicherun-
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gen" bietet "Versicherungstarife" an, bei de
nen man "künftige Risikozuschläge" aufge
brummt bekommen kann, wenn man 
"Vorsorgeuntersuchungen oder sportliche 
Aktivitäten" nicht wie vorgeschrieben 
wahrnimmt - war diese Revolution im 
Krankenversicherungsmarkt unbemerkt an 
ihm vorbeigegangen? 

Ein erster Anruf beim PKV-Verband: 
Dort sind keine entsprechenden Tarife be
kannt. Bei der BaFin? Auch nicht. Mails an 
die Aktuare des Krankenversicherers der 
Generali-Gruppe, also der Central, an Axa 
und andere: Fehlanzeige. Natürlich Fehlan
zeige. Alles andere wäre mit dem deutschen 
Recht nicht vereinbar. 

Die Private Krankenversicherung wird in 
Deutschland als Vollversicherung aus
schließlich und als Zusatzversicherung 
überwiegend nach Art der Lebensversiche-
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rung betrieben . Der Beitrag wird zu Ver-
tragsbeginn nach den Faktoren Alter, Vor
erkrankungen und Leistungsumfang kalku
liert. Bestimmte Verhaltensmerkmale wie 
Raucher/Nichtraucher oder Body-Maß-ln
dex können allenfalls im Rahmen der Risi
koprüfung vor Vertragsschluss berücksich
tigt werden. Die Versicherungsverträge 
werden dann unbefristet auf Lebenszeit ab
geschlossen, der Versicherer hat kein or-

"Hat sich jemand an 

der BaFin vorbei auf 

den Markt gewagt 

und illegale PKV

Tarife angeboten?" 

deutliches Kündigungsrecht, der Leistungs
umfang ist unbefristet garantiert und bei 
gleichbleibendem Leistungsumfang ist ein 
späterer Beitragszuschlag wegen Erkran
kungen oder Verhaltensänderungen nicht 
zulässig. 

Hat sich also jemand an der BaFin vorbei 
auf den Markt gewagt und illegale PKV-Ta
rife angeboten? Eine Anfrage bei Frau 
Voßhoff müsste Licht ins Dunkel bringen. 
Und so schrieb der Autor dieses Beitrags in 
seiner Funktion als Vorsitzender des Aus
schusses Krankenversicherung der Deut
schen Aktuarvereinigung am 24. Juli 2015 
an die Bundesbeauftragte für den Daten
schutz: 

" ... Uns ist bisher kein Privater Kranken
versicherer bekannt, der einen Tarif anbie
tet, bei dem über "wearable technology" 
gesammelte und an den Versicherer über
mittelte Daten genutzt werden, um Bei
tragsvorteile zu gewähren. Dies wäre nach 
unserer bisherigen Einschätzung nicht mit 
den anerkannten versicherungsmathemati
schen Methoden vereinbar, die für die nach 
Art der Lebensversicherung betriebene 
Krankenversicherung nach§ 12 Abs. l Ver
sicherungsaufsichtsgesetz Grundlage der 
Beitragskalkulation sind .. . " Da die Presse
mitteilung von tatsächlich existierenden 
PKV-Tarifen sprach, schloss der Brief mit 
einer Bitte: "Wir wären Ihnen sehr dankbar, 
wenn Sie uns die betreffenden Versicherer 
nennen könnten. Wir werden dann mit dem 
verantwortlichen Aktuar des jeweiligen Un
ternehmens in Kontakt treten und ihn bit
ten, uns die Grundlagen seiner Kalkulation 
zu erläutern und die Nachhaltigkeit zu be
gründen." 

Eine Bundesbehörde mit 
hellseherischen Fähigkeiten 

Am 12. November kam die Antwort. 
"Grundlage der Presseerklärung der Bun
desbeauftragten für den Datenschutz und 
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die Informationsfreiheit (BfDI) vom 16.Juli 
2015 waren die zahlreichen Berichterstat
tungen in der ,Welt', der ,Frankfurter Allge
meinen Zeitung', dem ,Handelsblatt' oder 
,heise-online' über die App, die das Versi
cherungsunternehmen Generali anbietet. 
Ein Interview mit dem Vorstandsvorsitzen
den der Generah Deutschland Holding AG, 
Herrn Giovanni Liverani, vom 28.Juli 2015 
war in der Technology Review der Reise 
Group vom 27. August 2015 nachzulesen ... 
Detaillierte Auskünfte sollte Ihnen die Bun
desanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
(BaFin) erteilen können. Die Kontaktdaten 
lauten ... " 

Oho! Eine Bundesbehörde (seit 1.1. sogar 
Oberste Bundesbehörde) warnt vor ver
meintlichen Produktentwicklungen in der 
PKV - nicht aufgrund eigener Erkenntnis
se, die sie durch Anhörung der Beteiligten 
oder etwa durch tatsächliche Beschwerde
fälle erlangt hat, sondern sie macht sich ihr 
Bild allein aufgrund von Behauptungen in 
Presseberichten. Schauen wir uns den letzt
genannten, das Interview mit Herrn Li
verani vom 28. Juli, an. Zunächst einmal 
fällt auf, dass das Interview am 28.Juli, also 
zwölf Tage nach der Pressemitteilung der 
Datenschutzbeauftragten, geftihrt und am 
27. August, sechs Wochen nach der Presse
mitteilung, veröffentlicht wurde. Welch 
bellseherische Leistung der Pressestelle der 
BfDI, ein Interview derart zu antizipieren! 
Dummerweise ist in dem besagten Inter
view von Krankenversicherung keine Rede, 
nur von Kfz-Versicherung. Immerhin 
nähert sich Liverani dem Thema Gesund
heit: "Wir motivieren Kunden, ein gesünde
res Leben zu führen .. . " 

Und damit sind wir beim Ursprung der 
ganzen verfahrenen Diskussion. Am 18. 
November 2014 hatte die Generali-Gruppe, 
Triest, eine Pressemeldung herausgegeben, 
in der sie mitteilte, dass sie mit dem südafri
kanischen Finanzdienstleister Discovery ei
ne europäische Partnerschaft zur Marktein
führung von dessen hochmodernen Vitali
ty-Produkten eingegangen sei.
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Diese 

Produkte basierten auf drei Prinzipien: Ers
tens solle gesundheitsbewusstes Verhalten 
mit verschiedenen Benefits belohnt werden, 
die ein breites Partnernetzwerk bereitstelle. 
Zweitens wolle man die Kundenbeziehung 
intensiver gestalten, indem man die Kun
den mittels maßgeschneiderter Programme 
und häufiger Interaktion motiviere, den Le
bensstil und das Wohlbefinden zu verbes
sern. Drittens wolle man eine neue und 
bahnbrechende Verbindung zwischen Ver-
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sicherer und Kunde schaffen. Die Produkt
einführung solle sich zunächst auf Deutsch
land, Frankreich und Österreich beschrän
ken. 

In welchen Sparten die Vitality-Produkte 
zum Einsatz kämen, davon war in der Pres
semitteilung nichts zu lesen. Die Tatsache, 
dass sich die Markteinführung nicht nur auf 
Deutschland beschränkt, hätte aber jedem 
klar machen können, dass die private Voll
versicherung gerade nicht im Fokus steht. 

Eine Fehlinterpretation löst 
eine Lawine aus 

Drei Tage später meldete die Süddeut
sche Zeitung "Generali erfindet den elek
tronischen Patienten" mit der Dachzeile 
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"Neues Krankenversicherungsmodell": 
"Verbraucher, die sich für eine Lebens- oder 
Krankenversicherung nach dem neuen 
Modell entscheiden, müssen Generali re
gelmäßig Daten zu ihrem Lebensstil über
mitteln. Das funktioniert mithilfe einer 
App, die Vorsorgetermine dokumentiert, 
Schritte zählt oder sportliche Aktivitäten 
misst. .. ". Weiter hieß es "Nicht nur Gene
rali, auch Allianz, Axa und andere Versi
cherer arbeiten an solchen Projekten . .. " 

Damit war der Geist aus der Flasche und 
er konnte bis heute nicht gebändigt werden. 
Während die M edien in Frankreich und 
Österreich weithin gelassen blieben, gab es 
in Deutschlandhunderte von empörten Be
richten über die angeblichen Absichten der 
Privaten Krankenversicherer mit Titeln wie 
"Datenschützer warnen vor Generali-App: 
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,hochgefährlich'" oder "Generali in der 
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Kritik" . Die Fraktion DIE LINKE stellte 
eine 37 Fragen umfassende "Kleine Anfra
ge" über "Datensammlungen über Versi
cherte in der privaten Krankenversiche
rung" an die Bundesregierung, in der sie 
vor gravierenden Auswirkungen auf PKV
Versicherte warnte
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Nach der schon erwähnten Pressemitttei
lung der BfDI nahm die öffentliche Kritik 
an den vermeintlichen Praktiken in der 
PKV weiter zu. Einige Schlagzeilen: "Fit-

'" ness-Apps in der Kritik" , "Willkommen im 
II 

Gesundheits-Totalitarismus" , "Solidarität 
12 

war 9,estern" , "Meine Pulsfrequenz gehört 
mir" . 

Das Interessante daran: Niemand, der an 
dem Empörungsritual teilnahm, kannte ei
nen konkreten PKV-Tarif, niemand kannte 
auch nur einen Privatversicherten, der den 
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"Neben der 

unkritischen 

Übernahme von 

Falschmeldungen 

und Vorurteilen 

gegenüber der PKV 

überrascht dabei vor 

allem, dass die 

vielfältigen 

Aktivitäten der 

gesetzlichen Kassen 

im Bereich Big Data 

geradezu 

bagatellisiert 

wurden" 
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Weg in den "Gesundheits-Totalitarismus" 
gegangen wäre. Die Generali bemühte sich, 
die Diskussion zu versachlichen und erklär
te, die Krankenversicherung stehe derzeit 
gar nicht im Fokus. "Wir werden das Kon
zept beispielsweise in der Risikolebensversi
cherung anbieten", erläuterte ihr Deutsch
land-Chef Liverani in einem Gespräch mit 
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Herbert Frommes Vers1cherungsmomtor . 
Dem PKV-Bashing tat das keinen Abbruch. 

Neben der unkritischen Übernahme von 
Falschmeldungen und Vorurteilen gegen
über der PKV überrascht dabei vor allem, 
dass die vielfältigen Aktivitäten der gesetzli
chen Kassen im Bereich Big Data geradezu 
bagatellisiert wurden. Während Frau 
Voßhoff mehrfach verlautbaren ließ, "die 
Mitglieder gesetzlicher Kassen sind durch 
Gesetz vor der unbedachten Preisgabe sen
sibler Daten und den damit verbundenen 
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unabsehbaren Folgen geschützt" , haben z. 
B. die DAK mit der "Fitcheck-App" oder 
die BarmerGEK mit ihrem "Fit2Go"-Pro
gramm die Bereitschaft zur digitalen Über
tragung von Gesundheitsdaten mit Bonus
Programmen nach § 65a SGB V kombi
niert. Andere Kassen ziehen nach. Die 
AOK plus will in der zweitenJahreshälfte 
mit einer App starten, die "den Einsatz von 
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Aktivitätstrackern" belohnt . 

Gesundheitsbewusstes Verhalten: 
Bonifikation ja, Tarifierung nein 

Im Wettbewerb um junge, gesundheits
bewusste Kunden überbieten sich die Kas
sen gegenseitig. Das muss nicht immer so 
plump sein wie bei der AOK Nordost, die 
alle zweijahreden Kauf der jeweils neues
ten '(-,rple Watch mit 50 Euro subventio
niert . Die TK z.B. bietet unterschiedliche 
App-basierte Coaching-Programme wie 
den Walking-Coach, den Nichtraucher
Coach, den Antistress-Coach oder den 
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Fitness-Coach an und überlegt derzeit, ob 
sie die Coaching-Programme mit individu
ellen Zielen koppelt, fti.r deren Erreichung 
ein Bonus gezahlt wird. 

Auch fti.r die PKV wäre es vorstellbar, im 
Rahmen des Gesundheitsmanagements 
Programme um digitale Anwendungen zu 
erweitern. Teilnehmer können so ihr Ver
halten und die Ziele des Programms besser 
verfolgen. Der Versicherer benötigt die Da
ten daraus allenfalls anonym und gebündelt 
von allen Teilnehmern, um den Nutzen des 
Angebots zu überprüfen. Denkbar wäre 
auch, die jährlich neu festzulegende Bei
tragsrückerstattung an leistungsfrei geblie-
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bene Versicherte statt an dem alten, sozusa
gen analogen Merkmal "keine Rechnungen 
eingereicht", an digitale Nachweise fti.r ge
sundheitsbewusstes Verhalten zu knüpfen. 
Das wäre eine Bonifikation wie in der GKV 
- allerdings, anders als dort, nur bei neu 
eingefti.hrten Tarifen mit entsprechender 
Regelung in den Allgemeinen Versiche
rungsbedingungen anwendbar. Denn in der 
privaten Versicherungswirtschaft gilt: pacta 
surrt servanda. 

Also: eine fallbezogene Bonifikation fti.r 
gesundheitsbewusstes Verhalten ist in der 
GKV wie in der PKV üblich und auch mit
tels digitaler Nachweise vorstellbar. Eine 
verhaltensorientierte Tarifierung in der pri
vaten Vollversicherung mit Beitragser
höhung bei mangelnder Compliance ist je
doch nicht zulässig, nicht existent und nicht 
geplant. Die öffentliche Diskussion dreht 
sich um ein nicht existierendes Phänomen. 
Es herrscht der Geist der spekulativen Phi
losophie. 

Doch selbst die altehrwürdige "Zeit
schrift fti.r die gesamte Versicherungswis
senschaft" des Deutschen Vereins fti.r Versi
cherungswissenschaft e.V., deren Artikel 
stets qualitätsgesichert sein sollten, fiel an
gesichts der medialen Übermacht auf den 
Fake herein. In ihrer Ausgabe von Dezem
ber 2015 wird in einem Artikel über die 
"Fragmentierung der Kollektive in der Pri
vatversicherung - juristische lmplikatio
nen" unter der Überschrift "Berücksichti
gung laufender Gesundheitsdaten in der 
Krankenversicherung" berichtet, dass die 
Generali in der Krankenversicherung an
gekündigt habe, Tarife auf den Markt zu 
bringen, bei denen "an Prämienrabatte ge
dacht" werde fti.r gesundheitsbewusstes Ver-
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halten . Auch diese Zeitschrift fuhrt keine 
Originalquelle auf, sondern einen Artikel 
im "Versicherungsjournal". 

Ab sofort kann man also auch eine wis
senschaftliche Zeitschrift als Beleg dafti.r 
heranziehen, dass es etwas gibt, was es in 
Wirklichkeit gar nicht gibt. So entsteht der 
perfekte Fake. Hätte die NASA die Mond
landung von 1969 nur erfunden, grandioser 
hätte sie die Illusion nicht hin bekommen. 
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